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Entscheidung

Bebauungsplan 450 -Blombach Nord -
2 Anderung des Bebauungsplanes-
- Satzungsbeschluss -

Grund der Vorlage
Anderung von Wegerecht sowie Erweiterung von gewerblichen Bauflachen

Beschlussvorschlag
1. Der Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes wurde um die
Flachen des Grundstickes Otto-Hahn-StraBe 19 erweitert und umfasst nun
dieses Grundstiuck sowie das Grundstick Otto-Hahn-Strale 21 und eine
Ostlich angrenzende Wegeflache. Die Erweiterung des Geltungsbereiches wird
beschlossen.

2. Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und

sonstigen Tragern offentlicher

Belange eingegangenen Stellungnahmen

werden gemal den Vorschlagen der Verwaltung behandelt und beschlossen.

3. Der Bebauungsplan 450 — Blombach Nord - wird fir den unter Punkt 1
genannten Geltungsbereich gem. 8 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Unterschrift

Frank Meyer
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Begrindung

Die nach der Offenlegung in der Begrindung neu hinzugekommenen Textteile sind
kursiv eingetragen.

Der im Jahr 1974 erstmalig rechtskraftig gewordene Bebauungsplan 450 — Blombach
Nord — hatte zum Ziel die Ausweisung von Gewerbeflachen. Zuséatzlich ist das ganze
Gebiet mit FuRBwegeverbindungen durchzogen die von der Lohsiepenstral3e bis zur
Parkstral3e reichen und im Bebauungsplan mit Breiten zwischen 13,0 und 15,0 m
festgesetzt sind. Die Wege selbst sind tatsachlich jedoch nur mit 3,0 m Breite
ausgebaut, den Rest bilden begleitende Pflanzstreifen. Nicht immer sind sie jedoch
als solche erhalten; eine sudlich der Otto-Hahn-Stral3e liegende Wegeverbindung
wurde abweichend von der FuRwegefestsetzung teilweise als Stral3e ausgebaut, im
weiterem Verlauf ist jedoch der FuBweg in Richtung der Siedlung Blombach und
Lohsiepenstralie erhalten.

Der auf dem Grundstiick Otto-Hahn-StraRe 21 befindliche Gewerbebetrieb benétigt
mehr Hofflache zum Rangieren und hat deswegen den Antrag gestellt, die neben
dem Betrieb liegende ca. 10,0 m breite stadtische Flache anzukaufen. Die zuséatzli-
che Rangierflache wird dringend bendtigt, da aufgrund geanderter Marktanforderun-
gen der Betrieb vermehrt von Sattelschleppern mit erhdhter Ladekapazitat
angefahren wird. Die derzeitig zur Verfigung stehende Hoffliche genlgt diesen
Anforderungen nicht mehr. Im Bebauungsplan ist diese Flache als eine den
vorhandenen FulRweg begleitenden Pflanzflache ausgewiesen und als solche
bepflanzt. Der FuRRweg selbst fiihrt zwischen zwei gewerblich genutzten
Grundstiicken in Richtung der Parkstrafle. Es handelt sich um einen Teil des
bestehenden FulRwegenetzes welches in die nérdliche Richtung bis an die Siedlung
Erbschlo reicht und Uber die LohsiepenstralRe in Richtung Innenstadt von Ronsdorf
sowie in die Siedlung Blombach. Es kann sein, dass es sich um eine historische
Wegefuhrung in Richtung der Siedlung Erbschlé handelt, die jedoch inzwischen
durch die stark befahrene Parkstral3e eingeschrankt ist.

Damit fur das gesamte Baugebiet, bestehend aus den Grundsticken Otto-Hahn-
Stral3e 19 und 21, die gleiche Fassung der Baunutzungsverordnung zur Anwendung
kommt, wird der Geltungsbereich der Anderung um das Grundstiick Otto-Hahn-
Stral3e 19 erweitert. Die von der Erweiterung Betroffenen sind gemaR § 4a Absatz 3
Baugesetzbuch (BauGB) benachrichtigt worden und haben gegen die Erweiterung
keine Bedenken geéulert.

Der Bebauungsplan war in der Zeit vom 02.01.2013 bis 08.02.2013 gemal
§ 3 Abs. 2 BauGB oOffentlich ausgelegt. Wahrend der Offenlage sind keine
wesentlichen  Stellungnahmen  vorgebracht  worden, sodass nun der
Satzungsbeschluss gefasst werden kann. Die Behandlung der vorgebrachten
Stellungnahmen wird in der Anlage 1 angezeigt.

Im Rahmen des Anderungsverfahrens wird die FuRwegefestsetzung bis auf den
tatsadchlichen Ausbau von 3,0 m Breite zurickgenommen; die Uberbaubare Grund-
stucksflache wird bis auf 3,0 m Entfernung zu der neu zu bildenden Grundstiicks-
grenze herangefuhrt.
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Die planungsrechtlichen Festsetzungen der Grundflachenzahl von 0,8 und der

Baumassenzahl von 9,0 werden beibehalten.
Demografie-Check

a) Ergebnis des Demografie-Checks

Ziel 1 — Stadtstrukturen anpassen +
Ziel 2 — Wanderungsbilanz verbessern 0
Ziel 3 — geselischaftliche Teilhabe ermdglichen 0

Kosten und Finanzierung
Der Stadtgemeinde Wuppertal entstehen keine Kosten

Zeitplan
Satzungsbeschluss — Il Quartal 2013
Rechtskraft - IV Quartal 2013
Anlagen

Anl. 1 — Abwagung eingegangenen Stellungnahmen
Anl. 2 — Begriindung des Bebauungsplanes 450
Anl. 3 — Detailplan des Anderungsbereiches

Anl. 4 — Bebauungsplan 450 Teil 1

Anl. 5 — Bebauungsplan 450 Teil 2

Seite: 3/3



	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

